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konnten sie auch anhand von Beispielen
durchwegs beweisen. Also musste die
Antwort nochmals zurück zwecks Abände-
rung. Wir dürfen gespannt sein, wie die
Antwort des Stadtrates schliesslich lautet,
wenn sie dem Gemeinderat vorgelegt wird.

Wahlkampf zweier Frauen um
Ständeratssitz
Noch bevor die Zürcher Stimmbürger Ge-
meinderat und Stadtrat wählen, werden sie
am 21. und 22. Januar zur Urne gerufen, um
den durch die Wahl Fritz Honeggers in den
Bundesrat frei gewordenen Sitz in der Klei-
nen Kammer neu zu besetzen. Kaum hatte
die Freisinnig-Demokratische Partei des
Kantons Zürich einstimmig Nationalrätin
Martha Ribi-Raschle als Kandidatin nomi-
niert, schaltete sich auch die Sozialdemo-
kratische Partei durch die Nomination von
Dr. rer. pol. Emilie Lieberherr in den Wahl-
gang ein. Bis zur Drucklegung der «Staats-
bürgerin» hat keine weitere Partei ihre Be-
teiligung an der Wahl angemeldet, so dass
sich voraussichtlich zum erstenmal zwei
Frauen in einem Wahlkampf gegenüber-
stehen werden.
Dr. Emilie Lieberherr ist als erste Zürcher
Stadträtin und als langjähriges Mitglied
unseres Vereins in unseren Reihen wohl
bekannt. Martha Ribi hat sich als National-
rätin in der eidgenössischen Politik profi-
liert. Beide Frauen sind überaus fähige
Kandidatinnen, haben politische Erfahrung
und sind vollauf qualifiziert, den Kanton
Zürich im Ständerat zu vertreten. Zu be-
dauern ist lediglich, dass eine von ihnen
wird «über die Klinge springen müssen».
Die Entscheidung für die eine oder andere
Kandidatin wird den Wählerinnen und
Wählern bestimmt nicht leicht fallen. Ge-
rade weil beide Frauen so gut ausgewiesen

sind, wird bei dieser Wahl vermutlich we-
niger die Persönlichkeit der Kandidatin-
nen als der politische Standort des Wäh-
lers ausschlaggebend sein. Auf jeden Fall
bitten wir unsere Mitglieder, am 22. Januar
den Gang zur Urne nicht zu verpassen. Es
scheint uns nicht nur wichtig, dass nach
zweijährigem Unterbruch wieder eine Frau
in den Ständerat einzieht, sie sollte es
auch von einer beachtlichen Mehrheit aller
Stimmbürger unterstützt tun können.

Die Besteuerung der
erwerbstätigen Ehefrau
Die Frage der Besteuerung der Ehepaare,
vor allem im Zusammenhang mit der Be-
rufstätigkeit der Ehefrau, war Thema einer
Mitglieder- und Delegiertenversammlung
der Zürcher Frauenzentrale. Das Hauptre-
ferat hielt Stadträtin Dr. Regula Pestalozzi,
deren Tätigkeit in der Frauenbewegung
seinerzeit mit Steuerproblemen begonnen
hatte. Als Mitglied der juristischen Korn-
mission der Zürcher Frauenzentrale be-
fasste sie sich nicht nur mit einer grosse-
ren Arbeit über die getrennte Veranlagung
der Eheleute, sie wurde überdies von der
Frauenzentrale in eine von der Zürcher
Regierung eingesetzte «Arbeitsgruppe Fa-
milienbesteuerung» delegiert, welche den
Auftrag hatte, als Grundlage für die Beant-
wortung einer Motion einen Bericht auszu-
arbeiten. Dieser Bericht bildete ebenfalls
die Grundlage für die seit dem I.Januar
1975 in Kraft gesetzte Revision des kanto-
nalen Steuergesetzes.
Wer sich mit dem Problem der Ehegatten-
besteuerung beschäftigt, erkennt bald,
dass es nicht isoliert betrachtet werden
darf, sondern eng zusammenhängt mit
Fragen des Familienrechts und der Sozial-
Versicherung. Beide behandeln die Familie
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W/r b/Yfen um /bre St/'mme für

Martha Ribi
seit 7971 hochgeachtetes, akt/ves
Mitgiied der Zürcher Defegat/on
im Nat/ona/rat

fs/'e kennf s/'cb aus /n «Sem» und muss s/'cb dort
n/'cbf mehr e/'narbe/Yen)

aktiv und prof/7/erf vor af/em in den Bereichen /AHV und
Krankenversicherung, Sozia/- und Gesundheitspolitik,
limwe/tschutz und Finanzpolitik

fs/'e verfügt, von /'hrem beruf/fcben W/'rken /'m Gesundbe/Ysämf
der Sfadf Zür/'cb ber, /'nferessensmäss/'g über äbn//'che Erfahrungen
w/'e /'bre Gegenkand/'daf/'n, /sf aber soz/a/er, n/'cbf soz/a//sf/scber
Po//f/k verpf/fcbfef)

begeistert und berufen für die Po/itik

('für d/e s/'e nacb /'hrem Pückfr/Yf aus dem akf/Ven ßerufs/eben
nun y'ene /'mmense Ze/'f aufbr/'ngen kann, we/che /brer Gegen-
kand/'daf/'n, a/s amf/erender und am 26. Februar Vw'edef-
kand/d/erender Zürcher Sfadfräf/'n, e/genf//cb gar n/'cbf zur
Verfügung sfeben dürfte,)

/Am 22. Januar:

/An d/'e Urnen m/Y Martha Ribi
Fre/'s/'nn/'g-Demokraf/'scbe Parte/'
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und das Ehepaar sehr weitgehend als wirt-
schaftliche Einheit, die neben Nachteilen
auch finanzielle Vorteile gewährt. Überdies
führt eine steuerliche Entlastung der er-
werbstätigen Ehefrau zwangsläufig zu ei-
ner stärkeren Belastung von anderen
Steuerpflichtigen — der Alleinstehenden
und der Hausfrauen —, da der Staat auf
die ausfallenden Einnahmen nicht verzieh-
ten kann. Ein für alle gerechter Ausgleich
kann also nicht in der getrennten Besteue-
rung der Ehegatten gesucht werden, son-
dem muss die Entlastung auf andere Weise
bringen, zum Beispiel durch das söge-
nannte «Splitting» — Einkommen und Ver-
mögen der Eheleute werden zusammenge-
zählt, dann halbiert und jeder Gatte wird
zur Hälfte besteuert —, durch das in Frank-
reich angewandte System der Besteuerung
nach Familienquotient oder durch die Er-
höhung der festen Sozialabzüge für Ver-
heiratete.
Im Kanton Zürich wurde die Lösung des
Problems durch Einführung eines Doppel-
tarifs angestrebt, der ergänzt wird durch
einen persönlichen Abzug — für in unge-
trennter Ehe oder mit Kindern zusammen-
lebende Steuerpflichtige ist dieser Abzug
mit 6000 Franken doppelt so hoch wie für
Alleinstehende —, durch einen Kinderab-
zug, durch Unterstützungsabzüge für er-
werbsunfähige Personen und durch einen
festen Abzug vom Erwerbseinkommen der
Ehefrau. Die grundsätzlich erwünschte Ent-
lastung der berufstätigen Ehefrau gegen-
über Alleinstehenden konnte zwar dadurch
noch nicht ganz erreicht werden, doch
dürfte sich die Differenz bei einer nächsten
Steuerrevision korrigieren lassen.

Der von Zürich eingeschlagene Weg wird
von Regula Pestalozzi weder als sensa-
tionell, noch auch nur als neu bezeichnet:
«Er ist aber nützlich, weil der Tarif und

seine Progression sehr genau dem ge-
wünschten Ziel angepasst werden können.»
Der Zürcher Weg hat zudem den Vorteil,
dass Steuererklärung und Veranlagung
noch immer mit den gleichen Formularen
und Verfahren erfolgen können wie für die
Wehrsteuer.
Es ist durchaus möglich, dass das Zürcher
Modell wegweisend für die Schweiz wer-
den wird. Nachdem am 12. Juni 1977 die
Stimmbürger die eidgenössische Verfas-
sungsvorlage über die Steuerharmonisie-
rung angenommen haben, ist nun das ent-
sprechende Bundesgesetz, das den Kan-
tonen gewisse Grundsätze der Besteue-
rung verbindlich vorschreiben soll, in Vor-
bereitung.
Ein von der Konferenz der kantonalen Fi-
nanzdirektoren verfasster Gesetzesentwurf
lehnt sich eng an die seinerzeitigen Un-
tersuchungen und Überlegungen der zür-
cherischen Arbeitsgruppe Familienbe-
Steuerung und damit an das heute gel-
tende Zürcher Steuergesetz an. An der
Veranstaltung der Zürcher Frauenzentrale
wurde der Zürcher Weg nicht nur von der
Hauptreferentin als richtig beurteilt; auch
Maria Zaugg-Alt als Vertreterin des VHTL
und Johanna Eggenschwiler als Vertrete-
rin der Arbeitsgemeinschaft unverheirate-
ter Frauen bezeichneten ihn als für alle
Steurpflichtigen gerechte Lösung. M. B.

Die Arbeitnehmerin in den
EG-Staaten
Am Sitz der Europäischen Gemeinschaft
in Brüssel fand im vergangenen Septem-
ber eine Informationskonferenz über die
Wirtschaftslage im allgemeinen und die
Probleme der Arbeitnehmerinnen im be-
sonderen statt. Zwei Jahre zuvor hatte
eine gleiche Tagung einen deprimierenden
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